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Die Gemeindeversammlung

gestützt auf $ 56 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gemeindegesetzes vom 16' Februar 1992 (GG;

BGS 131.1), das kantonale Landwirtschaftsgesetz uom 4. Dezember 1994 (BGS 911-'-11)' die

üoärOnrnd ,;ber die eoJenverUesserungen in der Landwirtschaft vom 24' August2004

(Bodenverbe"="rrng"u-oorJnung, BoVO] BGS 923.12), das kantonale Planungs- und Baugesetz

vom 3. Dezember reza iPec;aös ztt.i), oie kantonäle Bauverordnung vom-3'Juli1978 (KBV;

BGS 711.61), das ceseü über Wasser, Boden und Abfall vom 4' Mär22009 (GWBA; BGS 712'15);

BGS 712.912) und die kantonale Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 14' November

19S0 (BGS 435.141)

beschliesst:

Flurreglement
Präambel

Gleichstellung der Geschlechter
Sämtliche Bestimmungen und Funktionsbezeichnungen dieses Reglement gelten - unbesehen der

Formulierung - in gleicher Weise für beide Geschlechter'

1 Geltungsbereich

Sl Geltungsbereich
1 Dieses Reglement regelt den Erhalt, die Benützung, den unterhalt und die Erneuerung

sämtlicher der landwirtschaftlichen Nutzung dienenden Fluranlagen der Gemeinde

ausserhalb der Bauzone, d'h':
a) oer w"ge ;nd xuÄtuauten wie beispielsweise Brücken und Bachdurchlässe (die

wege uÄO Kunstbauten werden nacÄfolgend zusammengefasst <Flurw-ege> genannt);

b) die Entwässerungsanlagen wie Haupt-/Sammel-/Saugerleitungen, Schächte' Gräben'

Kies-undSchlammfängesowieEin-undAuslaufbauwerke;
c) die Landichaftselemenle (namentlich Bäume, Hecken und Biotope), welche im

Ranmen von Güterregulieiungen geschaffen bzw. mit Strukturverbesserungsbeiträgen

unterstützt wurden (unter Berücksichtigung allfälliger Vereinbarungen gemass

Kantonalem Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft)'

2 Organe und Zuständigkeiten

Gemeinderat
1 Der Gemeinderat übt die Aufsicht über die Fluranlagen aus'

2 Er beantragt beim Amt für Landwirtschaft des Kantons solothurn (ALW)

Strukturverbesserunlsbeiträge an periodische Wiederinstandstellungen (PWl)' an

Erneuerungen und an den Neubau von Fluranlagen'

Bau-/Planungs-Merk- und Umweltkommission
1 Die Bau-/Planungs-Merk- und Umweltkommission behandelt in erster lnstanz alle die

Fluranlagen betreffenden Geschäfte'

2 Sie erteiit Rufträge im Rahmen ihrer Finanzkompetenz'

Mitarbeiter Technische Dienste - Werkhof
1 Der Mitarbeiter techniscne Dienste - werkhof kontrolliert die Fluranlagen regelmässig und

erstattet der BauJPiänungs-/WetL- und Umweltkommission Bericht über deren Zustand'

2 DieAufgaben des Mitarbäiter Technische Dienste - Werkhofs sind in einem Pflichtenheft

festgel;gt, soweit sie sich nicht direkt aus diesem Reglement ergeben.
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55 Gemeindeverwaltung
1 Die GemeindevJrwaltung kann von der Bau-/Planungs-Merk- und Umweltkommission zur

Erledigung administrativer Arbeiten beigezogen werden'

SG Zutrittsrecht
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1 Die zuständigen Gemeindeorgane haben zur Ausübung der Kontrollen und zur Vornahme

von Reparatür- und Ünterhaltäarbeiten jederzeit das Recht auf Zutritt zu den Fluranlagen'

Z gei grösseren Reparatur- und Unterhalisarbeiten sind der Bewirtschafter bzw' der
- 

Eige"ntümer über die Ausübung dieses Rechtes soweit möglich vorgängrg zu informieren'

3 Bei Vornahme uon n"p"ätur-"und Unterhaltsarbeiten ist auf stehende Kulturen Rücksicht

zu nehmen.

Amt für Landwirtschaft
1 Das ALW übt die oberaufsicht über die mit Strukturverbesserungsbeiträgen unterstützten

Fluranlagen aus.
z io,rgrosieren baulichen Massnahmen hat die Projektträgerschaft das ALW frühzeitig'

jedenfalls aber vor Baubeginn, zu orientieren'

Allgemeine Pflichten

Benützung r: ^ -,. .-^-r^^ ^^ ^^.^+A*'1 zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit haben die Bewirtschafter die Fluranlagen sorgfältig

zu benützen.

OrientierungsPflicht
1 D6 e igäniUmer sind verpflichtet, die Bewirtschafter ihres Landes auf die Vorschriften

dieses Reglements aufmerksam zu machen'

Ersatzvornahme
1 Kommen die Pflichtigen den in diesem Reglement aufgeführten Bestimmung nicht nach'

verfügt die Gemeindä nach erfolgloser Mainung die erforderlichen Massnahmen und

beauftragt Oas zustänOige Oner;mt mit der Anoidnung der Ersatzvornahme auf Kosten

der Pflichtigen.

Flurwege

Aufgaben der Gemeinde

Ordentlicher Unterhalt und neue Flurwege
1 Der ordeniliche uniernan sowie die Erstellung von neuen Flurwegen sind Sache der

Gemeinde.
2 Füraus den Unterhaltsarbeiten resultierende Nachteile und Beeinträchtigungen besteht

kein AnsPruch auf Entschädigung.

Kontrolle und Unterhalt der Flurwege
I Der Mitarbeiter Technische Dienste - werkhof hat die Flururrege regelmässig auf ih.re 

.

Sauberkeit, den Zustand und die ordnungsgemässe Entwässerung zu prüfen und kleinere

Schäden umgehend zu beheben. Die Kohtiollen finden insbesondere nach starken

N i ed erschläg-en oder rascher Sch neeschmelze statt'

2 Verschleissschichten sind im Rahmen von PWI durch die Gemeinde rechtzeitig mit

geeignetem Material zu erneuern'

Strassenschächte
1 Die strassenschächte sind stets frei zu halten und vom Mitarbeiter Technische Dienste -

Werkhof Periodisch zu reinigen.

Schneeräumung
1 Zumschutze des Strassenkoffers vor Frost ist das Salzen und die Schneeräumung auf

Flurwegen zu unterlassen'
2 Ausgeömmen sind die Zufahrten zu ganzjährig bewohnten Liegenschaften und zu

ganzjährig benÜtzten öffentlichen Anlagen'

Gesteigerter Gemei ngebrauch
1 Für aussergewöhnliche lnanspruchnahme der Flunvege (wie beispielsweise durch

HolzschlaglTransporte von Holz, Baumaterialien etc.) kann die Gemeinde vom
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Verursacher eine Entschädigung für vermehrten Unterhalt oder vermehrte Reinigung

fordern.

Pflichten der Bewirtschafter und Eigentümer

Schutz der Flunruege
i 
- 

Ftr*"g" dürfän bei der Bewirtschaftung der Felder nicht beschädigt werden'

2 BeiAcierbau ist entlang der Flurwege ein Anhaupt zu pflügen.

3 Entlang von Flurwefä^""i"0 Aste vo-n Hecken und Bäumen vom Eigentümer oder 
.i

Bewirtschafter in oei negel bis auf eine Höhe von 4'20 m über Terrain sachgemäss zurück

zu schneiden.
4 Bei Neupflanzung von Bäumen ist ein Abstand von 3 m zur Grundstückgrenze oder

öffentlichen StraJse, für Sträucher ein solcher von 2 m einzuhalten.

Sauberhaltung der Flurwege und Schächte

1 Flurwege und schächö sowie öffeniliche strassen, die bei Feldarbeiten mit Erde, Mist etc.

verschirutzt werden, sind innert 24 Stunden durch den Verursacher zu reinigen'

2 Der Bewirtschafter hät sicherzustellen, dass Absatz 1 auch nach Arbeiten durch

Lohnunternehmer eingehalten wird' , ,,- - -..,3 Wird die Frist nach Absatz 1 nicht eingehalten, so werden die Reinigungsarbeiten auf

Kosten des Verursachers durch die Gämeinde ausgeführt oder in Auftrag gegeben'

Zäune entlang von Flurwegen und Strassen

1 Zäuneentlang von Fliwegen und Strassen müssen einen Mindestabstand von 0'5 m zur

Grenze der Weg- oder Strassenparzelle einhalten'1

Wasserabfluss
1 Der Mitarbeiter Technische Dienste sorgt für einen ungehinderten Wasserabfluss von der

Wegoberfläche.

Gemeinsame Aufgaben

Schutz und Unterhalt der Wegbankette
1 Wegbankette müssen auireichend bewachsen sein und dürfen nicht gedüngt und nicht mit

Pfla-nzen behan d I u n gsm itteln ab gespritzt werden'

2 Sie müssen in zweckdienlicher Art durch die angrenzenden Landeigentümer gepflegt

werden.
3 Längs wegparzellen sowie entlang von Kantons- oder Gemeindestrassen darf ein 0'5 m

breiter streifen .ri ci"n 
" 

der wJgparzelle weder umgepflügt noch in anderer weise

beschädigt werden.2
4 Diewegbankette sind durch die Bewirtschafter der anliegenden Landflächen zu mähen'

5 Der Mitarbeiter Technische Dienste - werkhof randet die wegränder regelmässig ab'

damit das wasser uo]n w"g ungehindert ins angrenzende Kulturland abfliessen kann'

o oas abgerandete Material äm viegrano wird duich den Mitarbeiter Technische Dienste

entsorgt.

Entwässerungsanlagen

Aufgaben der Gemeinde

Kontrolle der Entwässerungsanlagen
1 Der Mitarbeiter Techniäche Dlenste - Werkhof kontrolliert den Zustand der

Entwässerung""nr;g"nl"weils während der Schneeschmelze, während und nach sehr

starken negeirfatteriund nach Hochwassern, mindestens aber 1 Mal pro Jahr'

Unterhalt der Entwässerungsanlagen

4

1 Analoge Anwendung von 5 49 Abs. 2 KBV

2 Analoäe Anwendung von 5 51 KBV.
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1 Die Gemeinde ist verantwortlich für die PWI der Haupt- sammel- und Saugerleitungen

(spüten, Kanalfernsehen). Reinigungsarbeiten sind ausserhalb der Laichzeiten und bei

genü gender Vorfl ut (Verdü nnun g) durchzuführen'

2 Mangelhaft schliessände Schachtdeckel werden durch die Gemeinde instand gestellt und
- 

o"r"T-laOigte werden ersetzt. Bei Beschädigungen durch den Bewirtschafter sind die

Kosten durch den Bewirtschafter zu übernehmen'

3 Der Mitarbeiter Technische Dienste - Werkhof behebt kleinere Schäden bei seinen

Kontrollgängen u mgehend.
4 Die Schächte, Kiesl und Schlammsammler sowie Ein- und Auslaufbauwerke sind stets

freizuhalten und vom Mitarbeiter Technische Dienste - Werkhof periodisch zu reinigen'

Neue Entwässeru ngsanlagen
1 Die Gemeinde ist vera'ntwortlich für die wiederherstellung und den Neubau von

Entwässerungsan lagen'
2 Neue Leitungän sini der Gemeinde vor dem Eindecken zur Abnahme zu melden,

einzumessen und in den Plänen bzw. im Datensatz des ausgeführten werkes

nachzutragen.

EntwässerungsPläne
1 Die Gemeinde gewährt dem Eigentümer, dem Bewirtschafter oder den von ihnen

beauftragten Orltten Einblick in die Entwässerungspläne'

Die Entwässerungspläne sind zudem auf der Homepage der Gemeinde oekingen

abrufbar.

Pflichten der Bewirtschafter und Eigentümer Fluruvege

Meldepflicht
1 Bewirtschafter haben Schäden an den Entwässerungsanlagen (defekte Schächte etc') auf

ihren Grundstücken bzw. das Nichtfunktionieren von Entwässerungsanlagen (Staunässen

auf entwässertem Kulturland) unmittelbar dem Mitarbeiter Technische Dienste - Werkhof

und dem Eigentümer zu melden.

Schutz der Entwässerun gsanlagen

i S"na"nt" müssen 1eäerzeit'zugänglich sein. Sie dürfen weder tiefer gesetzt noch

überdeckt werden.
2 Schächte und Gräben, die bei Feldarbeiten mit Erde, Mist etc' verschmutzt werden' sind

gleichentags durch den Bewirtschafter zu reinigen

3 lm Bereich von Entwässerungsanlagen dürfen keine Bäume und sträucher angepflanzt

werden,diefürdieLeitungennachteiligeFolgenhabenkönnen.
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Landschaftselemente

Schutz und Unterhalt
1 Landschaftselemente, welche im Rahmen von Güterregulierungen geschaffen bzw. mit

strukturverbe"r"rrng"u"iträgen unterstützt wurden, dürfen weder entfernt noch

vermindert werden. Sie sind sachgemäss zu unterhalten'

z rerJgenolze, Hecken, Bachufer rid w"ldtänder dürfen nicht beweidetwerden und sind

beim weidgang ro., umzäunen, dass die Böschung, die sträucher und die Bäume nicht

beschädigt werden.

Bestimmungen über die HaftPflicht

Haftung der Gemeinde
1 Für Schäden infolge mangelhafter Erstellung, ungenügenden Unterhalts oder Betriebs der

Fluranlagen hafteldie Gemeinde als Werkeigentümerin'
2 DieGemeinde haftet indessen nicht für durch höhere Gewalt verursachte Schäden an

oder auf Privatem Eigentum.

5
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1 Für Schäden an Fluranlagen haftet der Verursacher nach den Regeln des Zivilrechts'

2 FürSchäden, verursachtäurch schädliche Abwässer, haftet der Verursacher nach den

eid genössischen Gewässerschutzbestimmungen'

8 Erstellung und Erneuerung von Fluranlagen

S30 Begriffe
1 Unter Leitungsbau fallen das vollständige Erneuern oder verlegen von bestehenden

Haupt-, Sammel- und Saugerleitungeniowie der Bau von neuen Haupt-, Sammel- und

Saugerleitungen.
2 Unter wegebau fallen das vollständige Erneuern, der Einbau von Hartbelägen' die

Verbreiterunjund das Verlegen von bestehenden sowie die Erstellung von neuen

Fluruvegen.

S31 Verfahren
1 Für die Planung und den Bau von neuen Fluranlagen gelten die vorschriften der

Baugesetzgebung.
2 Fürn"re rinr"iiuigen in einen Vorfluter bedarf es der Bewilligung des Amtes für Umwelt

des Kantons Solothurn (AfU)'3

9 Beiträge für Fluranlagena

532 Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen
1 Die Gemeinde erhebt fÜr den Leitungs- und wegebau folgende Grundeigentümerbeiträge

an die Restkosten, die ihr nach Abztig der Beiträge des Kantons, des Bundes und

allfälliger Dritter verbleiben :

a) Flurwege gemäss Planbeilages
Nebenwege
Hauptwege (inklusive Hofzufahrten)

b) Haupt-/Sämmel-/Saugerleitungen sowie Schächte

2 Aufgrund der Schenkung-de, FlurgLnossenschaft an die Gemeinde Oekingen bei der

Auflösung der rturgenossenscnaflen wird auf Grundeigentümerbeiträge verzichtet'

Vollstreckung

Vollstreckung
1 Die Vollstreckung richtet sich nach dem Gesetz über den Rechtsschutz in

Verwattungs"""n"nlVä*ultunlsrechtspflegegesetz, VRG) vom 15. November 19706

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Rechtsschutz
1 Bei streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung dieses Reglements entscheidet der

Gemei nd e'rat a uf Antrag der Bau-/Planu n gs-Merk- u n d U mweltkomm ission'

2 Gegen Entscheide des'Gemeinderates kann innert 10 Tagen Beschwerde geführtwerden:
-a)-inmeliorationstechnischenBelangenbeimRegierungsrat;-

b) in vermögenrr"Lnti"n"n Streitigkäiten bei der kantonalen Schätzungskommission'

g degen Entscieide Jer Baukommisiion kann innert 10 Tagen beim Bau- und

Justizdepartement Beschwerde geführt werden'

Aufhebung bisherigen Recht
1 Dieseä Reglement ersetzt alle vorgängigen Flurreglemente'
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:ff,3$"T3fllY#,i,'"'"ä03;i-Y3ä;Sflfl*_3i;lJ};t3rY,F3. vorhanden, richtet sich die Erhebuns von Gebiihren' namentrich für den

fi;;hü;tu,E,nr"it,ng u*-ö"äh;uä;äii;Ent*ä;'"'fÄäd'i"'gi*üft:lSi:tl*,Xilii:XS:Hg'fd1,',:lF''lf g:l'-:$31,j3'Jä3^,
iji'äi" üäÄte["noe rntwässerungsanlage genügend gro

.Hij$äriff:]. Nebenwege und was Hauptwege sind, ist in der ptanbeitage zr definieren und z.B. farblich eindeutig aufzuzeigen'

Hauptwege erschtiessen di=ä ö?td|ääiäffi;m; N'ebenwege einzelne-Kulturlandflächen.

6 BGS 124.11.

6



FI ent

536 lnkrafttreten
1 Dieses Reglement tritt, nachdem es von der Gemeindeversammlung beschlossen und

vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt worden ist, auf 01 '01 '2023 in Kraft'

Von der Gemeindeversammlung der Gemeinde oekingen beschlossen am 08'12'2022

Der GemeindePräsident Die Gemeindeschreiberin
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i:iL! K A,v rc i\s@ lot h u rn
ilShlIi-'ihdlGT durch das
Yo I l<sw i i'tsc haftsd ePartem ent

73
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Etienne Michelle Heuberger

Vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt mit Verfügung vom
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